


Name d. Schüler*in:____________________________
Norderstedter Dokumentation Schulabsentismus
[bookmark: _GoBack]Regelungen für Schüler*innen, die durch häufiges oder regelmäßiges Fehlen auffällig geworden sind – eine Ergänzung zur „Handlungsempfehlung Schulabsentismus“
Fehltage: siehe Fehlzeitenkalender
Vorlagen und Adressen: siehe Absentismus-Ordner oder Website
	
	Datum
	Name

	1. Am ersten Tag unentschuldigten Fehlens:

· Unverzügliche Meldung der Abwesenheit an die Eltern
Bei Verdacht der Kindeswohlgefährdung: Einbeziehung der Schulleitung, „InSoFa“-Beratung prüfen (siehe unten)
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	

	


	  Ergebnis:





	4. Wenn häufige Fehlzeiten auffallen (10 Tage entschuldigt oder an 3 Tagen von 30 Tagen unentschuldigt):
	
	

	· Gespräch der Klassenleitung mit dem absenten Schüler/ der absenten Schülerin
	
	

	· …den Eltern
	
	

	· …den Kolleginnen und Kollegen
	
	

	· …nahestehenden Mitschüler*innen 
	
	

	· …der Schulsozialarbeit
	
	

	Ziel: „Gute Gründe“ finden, Hintergrund des Absentismus erkunden, nach Lösungen suchen und Vereinbarungen treffen. 

	
	

	Ergebnis:





	5. Bei unverändertem Schulbesuchsverhalten (auch mit Entschuldigung der Eltern):
· Schulleitung informieren
· evtl. Attestpflicht (durch Klassenkonferenz beschlossen)
· Evtl. Hausbesuch (Schulsozialarbeit einbeziehen)
	

	

	6. 
	
	

	7. 
	
	

	8. 
	
	

	Ergebnis: 







Um sich mit den im nächsten Punkt angeführten außerschulischen Netzwerkpartnern auszutauschen, ist eine Entbindung von der Schweigepflicht notwendig. Außerdem ist zur Weiterarbeit die Bearbeitung der Punkte 1. – 3. Voraussetzung.
	Führen diese Maßnahmen nicht zum Erfolg:
	Datum
	Name

	Kontakt zu einer oder mehreren der folgenden Stellen:

· Absentismusfachkraft (schulintern)
· Zentrum für kooperative Erziehungshilfe (ZKE)
· Schulpsychologischer Dienst
· Schulärztlicher Dienst
· Jugend stärken im Quartier (JuStiQu)
· ggf. Kinderschutzbeauftragte der Stadt Norderstedt/InSoFa
zur Erlangung von Rechtssicherheit im weiteren Vorgehen
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ergebnis:







Eine Falleingabe in das Netzwerk Absentismus ist zu jedem Zeitpunkt über die  Absentismusfachkraft der Schule möglich.

	Nach einer Analyse der Gründe
	Datum
	Name

	· ggf. Androhung einer Ordnungswidrigkeitsanzeige
· ggf. Ordnungswidrigkeitsanzeige
	
	

	· 
	
	


Bei Androhung einer Ordnungswidrigkeitsanzeige ist das Schulamt zu informieren.

	Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
	Datum
	Name

	· Information der Schulleitung
· ggf. Einschalten einer „InSoFa“ zur Risikoeinschätzung
· Bei entsprechendem Ergebnis der Risikoeinschätzung: Einschalten des Jugendamtes
	
	

	· 
	
	

	Ergebnis:









Bitte ausgefüllt der Schülerakte beifügen!
Stand: 09.04.2021
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